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Satzung 

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dingen 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), des § 31 des Wasser-
gesetzes des Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz – WasG SH), der §§ 1 und 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG SH) und des § 20 
der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dingen (Abwasserleitungssat-
zung) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 03.12.2018 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1)  Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der „Satzung über die 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dingen“ (Abwasserleitungssatzung) vom 04. Juli 
1996 als eine selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbesei-
tigung. 

 
(2)  Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der jeweiligen zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich der Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträge); 

 
b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz); 

 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwas-

serbeseitigungsanlagen (Abwassergebühren). 
 
(3)  Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist der Anschluss-

kanal von dem Straßenkanal (Sammler) bis zur Grundstücksgrenze, jedoch ohne wei-
tere Reinigungs-/Revisionsschächte und Leitungen auf dem Grundstück. 

 
 
 

II. Abschnitt 
Anschlussbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 
Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren oder 
auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlagen Anschlussbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme erwachsenden Vorteile. 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwas-

serbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder ge-
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werblich genutzt werden dürfen; 
 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung 
in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tatsäch-

lich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-

rechtlichen Sinne (§ 2 Abs. 7 Abwasserleitungssatzung). 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1)  Der Anschlussbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener 

Flächenbeitrag erhoben. 
 
(2)  Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das 1. Vollge-

schoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche in An-
satz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des 
Bauwerks nicht feststellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefan-
gene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grund-
stücken je angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
(3)  Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist; 

 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder ge-
werbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die im Grundbuch aus-
gewiesene Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden 
Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die Flä-
che zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand 
von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; 

 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) - c) ergebenden 

Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der je-
weiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der der Straße zugewand-
ten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 

untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. 
Schwimmbäder und Festplätze - nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 % der 
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Grundstücksfläche, bei Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche; 
 

f)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ort-
steiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Au-
ßenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung 
auf dem Grundstück erfolgt; 

 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 

die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Bau-
lichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt; 

 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung 

eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfallde-
ponie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 

 
i)  Die Grundflächen von Gebäuden und selbständigen Gebäudeteilen, die nach Art 

ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Einrichtung haben oder nicht 
angeschlossen werden dürfen, rechnen nicht zur Grundstücksfläche im Sinne von 
Absatz 3, Buchstabe a) - h); das gilt nicht für die Grundfläche von Gebäuden oder 
selbständigen Gebäudeteilen, die tatsächlich angeschlossen sind. 

 
(4)  Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse; 

 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht fest-

gesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anla-
gen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf 
volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Berücksichti-
gung; 

 
c) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe 
nach Buchstabe b) überschritten werden; 

 
d) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der Voll-

geschosse nicht bestimmt ist und durch die übrigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht abzuleiten ist, 

 
aa)  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Voll-

geschosse; 
bb)  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; 
cc)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 

einem Vollgeschoss; 
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e) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 

die Zahl von einem Vollgeschoss; 
 

f)   bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollge-
schoss angesetzt; 

 
g)  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfest-

stellungsbeschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen 
ist, wird - bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchstabe h) - ein Vollgeschoss an-
gesetzt. 

 
Bei der Ermittlung der für die Festsetzung der Beitragshöhe geltenden Zahl der Vollge-
schosse bleiben in den Fällen der Buchstaben a) - d) aa) Gebäude oder selbständige 
Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die zentra-
le Abwasserbeseitigungsanlage haben oder nicht angeschlossen werden dürfen, unbe-
rücksichtigt. Dies gilt jedoch nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an-
geschlossen sind. 

 
(5)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 4 und § 7 

Wohnungsbauerleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, sind zur Ermittlung der Bei-
tragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind; 
 

b)  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 
(6)  Im Falle des § 4 Abs. 1 Satz 3 Abwasserleitungssatzung reduziert sich der nach den 

vorstehenden Regelungen ermittelte Beitrag um die in der Beitragskalkulation enthal-
tenen kalkulierten Kosten für den Grundstücksanschlusskanal. 

 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage 
beträgt für die Schmutzwasserbeseitigung 3,19 Euro je qm beitragspflichtiger Fläche. 
 
 

§ 6 
Ablösung 

 
In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Anschlussbeitrages. Durch 
die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 

§ 7 
Beitragspflichtige 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
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Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 8 
Entstehung der Beitragspflicht, Nachveranlagung 

 
(1)  Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 

öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück. 
 
(2)  Für unbebaute Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

(§ 34 BauGB) oder des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) lie-
gen, entsteht die Beitragspflicht erst, wenn die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllt sind 
und das Grundstück mit anzuschließenden Gebäuden bebaut oder tatsächlich ange-
schlossen wird. 

 
(3)  Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens je-

doch mit der Genehmigung des Anschlusses. 
 
(4)  Ändern sich für ein bebautes Grundstück die für die Beitragsbemessung nach § 4 Abs. 

3 Buchst. f), g) oder Satz 2 sowie die nach § 4 Abs. 4 Satz 2 maßgebenden Umstände 
und erhöht sich dadurch der grundstücksbezogene Nutzungsvorteil, entsteht ein dem 
höheren Vorteil entsprechender zusätzlicher Beitrag. In diesem Falle entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Beginn der Maßnahmen, die den höheren Nutzungsvorteil entste-
hen lassen. 

 
 

§ 9 
Vorauszahlungen 

 
Sobald mit der Ausführung der Maßnahme zum Bau der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage begonnen wird, können von den Beitragspflichtigen Vorauszahlungen 
bis zu 80 % des Anschlussbeitrages verlangt werden. Die Vorauszahlungen werden von der 
Gemeinde nicht verzinst. 
§ 7 (Beitragspflichtige) gilt für Vorauszahlungen entsprechend. Eine geleistete Vorauszah-
lung ist bei Erhebung des endgültigen Beitrags gegenüber dem Schuldner des endgültigen 
Beitrags zu verrechnen. 
 
 

§ 10  
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 
 
 

§ 10a  
Behandlung von Härtefällen 

 
Die Heranziehung zu Beiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung stellt eine erhebliche Här-
te im Sinne von § 222 Abgabenordnung (AO) dar, wenn und soweit der bereits nach frühe-
rem Recht entstandene, aber bisher noch nicht erfüllte Beitragsanspruch den nach dieser 
Satzung ermittelten Beitragsanspruch übersteigt. 
Der Differenzbetrag zwischen dem früher entstandenen und dem nach dieser Satzung ermit-
telten Beitragsanspruch ist zinslos zu stunden. 
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III. Abschnitt 
Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

 
§ 11 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 
 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weite-
ren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht 
bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen 
eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her 
(zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde Aufwendungen für die Herstel-
lung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu 
erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses. §§ 7 und 10 Satz 1 gelten entsprechend. Das gleiche gilt für Hausanschluss-
schächte, sofern sie von der Gemeinde erstellt werden. 
 
 
 

IV. Abschnitt  
Abwassergebühr 

 
§ 12 

Grundsatz 
 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für 
die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwasser-
gebühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasserbeseitigungsan-
lagen angeschlossen sind oder in diese entwässern. 
 
 

§ 13 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss der verwendeten Wasserzähler be-

rechnet. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Wasserzähler, so wird die 
Grundgebühr nach der Summe der Nenndurchflüsse der einzelnen Wasserzähler be-
rechnet. 
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenn-
durchfluss für den Kubikmeter nach DIN ISO 4065 Teil 1 bzw. nach der Europäischen 
Messgeräte-Richtlinie (MID) 2014/32/EU: 

 
bis Qn   2,5 bzw. Q3=4  -   8,00 Euro monatlich 
bis Qn   6  bzw. Q3=10  - 10,00 Euro monatlich 
bis Qn 10  bzw. Q3=16  - 12,00 Euro monatlich 
bis Qn 15  bzw. Q3=25  - 14,00 Euro monatlich 
bis Qn 40  bzw. Q3=63  - 19,00 Euro monatlich 
bis Qn 60  bzw. Q3=100  - 25,00 Euro monatlich 
über Qn 60  bzw. Q3=100  - 32,00 Euro monatlich 

 
(2)  Die Zusatzgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die tatsächliche 

Inanspruchnahme berücksichtigenden Maßstab erhoben. 
 
(3)  Maßstab für die Zusatzgebühr ist die Schmutzwassermenge, die in die öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm 
Schmutzwasser. 
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(4)  Als in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten 
 

1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

 
2. die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-

sermenge, 
 

3. die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit eine Ab-
wassermesseinrichtung besteht. 

 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt 

nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres, der 
Anzahl der mit Hauptwohnung gemeldeten Personen auf dem Grundstück (35 m³/Jahr 
je Person) und Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen 
geschätzt. 

 
(6)  Die Wassermenge nach Abs. 4 Nr. 1, die aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

entnommen wurde, und die Wassermenge nach Abs. 4 Nr. 2 hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde für den Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) bis zum 05. Januar des 
folgenden Jahres anzuzeigen. Sie ist durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Ge-
bührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den 
Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Gemeinde auf solche Mess-
einrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Un-
terlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf 
andere Weise nicht ermittelt werden können. 

 
(7)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigung gelangt 

sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres bis 
zum 05. Januar des folgenden Jahres zu stellen. Für den Nachweis gilt grundsätzlich 
Abs. 6 sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers auf dessen 
Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu 
erstatten. 

 
(8)  Für die Viehhaltung sind bei der Bemessung der Gebühren für die Schmutzwasserbe-

seitigung je Großvieheinheit und Jahr auf Antrag 12 m³, bezogen auf den statistischen 
Umrechnungsschlüssel, abzusetzen. Maßgebend ist das am 04. Dezember des Be-
messungszeitraumes (Kalenderjahr) gehaltene Vieh. Absatz 7 Satz 2 gilt entspre-
chend. Der Gebührenberechnung nach diesem Absatz wird mindestens eine Abwas-
sermenge von 35 m³/Jahr je Person zu Grunde gelegt; maßgebend für die Berechnung 
sind die am 04. Dezember des Bemessungszeitraumes mit Hauptwohnung oder allei-
niger Wohnung gemeldeten Personen. 

 
(9) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 2,00 Euro für den Zeitraum 

vom 12.07.2016 bis 31.12.2018. Ab 01.01.2019 beträgt die Zusatzgebühr 1,71 Euro. 
 
 

§ 14 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-

tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die 
Wohnungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner 
der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder 
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mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
 
(2)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Tages auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisherige 
Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet er für 
die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde 
entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

 
 

§ 15 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1)  Die Gebührenpflicht für die Zahlung der Grundgebühr entsteht, sobald das Grundstück 

an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist. Für die Zusatzgebühr 
entsteht die Gebührenpflicht zu dem Zeitpunkt, zu dem der zentralen öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird.  
Der Gebührenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, für Grundgebühren durch 
die Bereitstellung der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück und 
für Zusatzgebühren durch die Einleitung von Abwasser in die zentrale öffentliche Ab-
wasseranlage.  
Die Abrechnung entstandener Ansprüche erfolgt jährlich.  

 
(2) Wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit 

für den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisheri-
ge und der neue Gebührenschuldner Gesamtschuldner.  
Die Gebührenpflicht und der Gebührenanspruch erlöschen, sobald der Grundstücks-
anschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet.  
Bei Beendigung der Gebührenpflicht oder bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen 
wird unverzüglich die zugeführte Abwassermenge ermittelt und erhoben.  

 
 

§ 16 
Heranziehung und Fälligkeit 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch 

schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden wer-
den kann. 

 
(2)  Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben 

wird (§ 13 dieser Satzung) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeitraum 
(Kalenderjahr) übereinstimmt, gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, von der mindestens 11 Monate in den 
Erhebungszeitraum fallen. 

 
(3)  Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorauszahlungen auf 

Gebühren verlangt werden. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt 
für das laufende Kalenderjahr. 

 
(4) Die Gebühr wird in Form einer Vorausleistung mit je einem Sechstel des Betrages 

nach Abs. 2 am 01.04., 01.06., 01.08., 01.10., 01.12. erhoben und im Folgejahr abge-
rechnet. Das sechste Sechstel wird mit der Jahresabrechnung erhoben. 

 
(5)  Bei Neuveranlagung sind die Gebühren für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb 

von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach 
Beendigung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind in-
nerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe gilt 
für die Abrechnung von Schätzungen. 



Satzungsfassung zur Veröffentlichung auf der Website des Amtes Burg-St. Michaelisdonn 

 

 

Abdruck der Satzung ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit Seite 10 von 11 

 
 

V. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 17 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der 
Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z. B. grundstückseigene Brun-
nen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abgaben-
pflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauf-
tragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um 
Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die Ab-
gabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
 
 

§ 18 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung bzw. Verwendung der Daten gemäß An-
lage 1 als Bestandteil dieser Satzung zulässig. Die Daten dürfen von der datenverarbeiten-
den Stelle nur zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet 
werden. 
 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer ent-
gegen § 17 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen. 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 12. Juli 2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Dingen (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 04. Juli 1996, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 17. Dezember 2015, außer Kraft. 
 
 
Dingen, den 17. Dezember 2018 

Timmermann 
Bürgermeister 

 
Bekanntgemacht! 
Burg, 20. Dezember 2018 

Amt 
Burg-St. Michaelisdonn 

Der Amtsvorsteher 
Oeser 
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Anlage 1 zu § 18 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  

für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dingen 
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 
Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung bzw. Verwendung folgender Daten ge-
mäß § 3 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten (Landesdatenschutzgesetzes - LDSG) beim Amt Burg-St. Michaelisdonn und beim 
Wasserverband Süderdithmarschen zulässig: 
 
1.) Allgemeine Personendaten vom Gebührenpflichtigen: 

- Name (Nachname, Vorname, frühere Namen, Akademische Grade) 
- Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, PLZ, Ort) 
- Bankverbindung (IBAN, BIC/SWIFT-Code, Name der Bank) 
- Anzahl der Vieheinheiten 
- Angaben zu grundstücksbezogenen Nutzungen (gewerblich/landwirtschaftlich) 

 
2.) Grundstücksbezogene Daten aus dem Geschäftsbereich 3 Finanzen des Amtes Burg-

St. Michaelisdonn: 
- Objektadresse (Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, PLZ, Ort) 
- Katasterangaben (Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Grundstücksgröße) 
- Eigentümer mit Wohnanschrift (Nachname, Vorname, frühere Namen, Akademische 

Grade, Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, PLZ, Ort ) 
- Miteigentümer mit Wohnanschrift (Nachname, Vorname, frühere Namen, Akademi-

sche Grade, Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, PLZ, Ort) 
- Erbbauberechtigung: Berechtigter mit Wohnanschrift (Nachname, Vorname, frühere 

Namen, Akademische Grade, Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, PLZ, Ort) 
 
3.) Angaben aus den Dateien für das Einwohnermeldewesen aus dem Geschäftsbereich 1 

Öffentliche Sicherheit des Amtes Burg-St. Michaelisdonn: 
- Name und Wohnanschrift der Gebührenschuldner (Nachname, Vorname, Akademi-

sche Grade, Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, PLZ, Ort) 
- in besonderen Fällen für Personenidentifizierung, z. B. bei Namensgleichheit: Nach-

name, Vorname, frühere Namen, Geburtsjahr 
 
4.) Angaben für die Gebührenbemessung gemäß § 13 dieser Satzung aus dem grund-

stücks- und personenbezogenen Datenbestand des Wasserverbandes Süderdithmar-
schen: 
- Wasserzählernummer 
- Wasserverbrauchsmengen 
- Kundennummer 
- Rechnungsnummer 
- Mandatsnummer 
- Name und Wohnanschrift der Gebührenpflichtigen (Nachname, Vorname, Akademi-

sche Grade, Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, PLZ, Ort) 
 
5.) Grundstücksbezogene Daten aus dem Geschäftsbereich 1 Öffentliche Sicherheit, 

Bauwesen, des Amtes Burg-St. Michaelisdonn: 
- Anzahl der Geschosse 
- GRZ (Grundflächenzahl) 


